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20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

   

 

 

 

 Änderungsantrag 
12.01.2023 

HHA 

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  
Fraktion der SPD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) in       
der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/9640 zu Drucksache 20/9251 

  
 
        
Inhalt des Antrags: Steigerung der Landesmittel für die Musikschulen von 2023 bis 2032 
 
Einzelplan  15 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  15 50   Bezeichnung Kunst und Kultur 

Produktnummer  006 Bezeichnung Musikförderung 
 
 

Veränderungen in Euro 2023 
von um auf 

Produkterfolgsplan    
Nr. Bezeichnung    

7 Summe Erträge 
                  

14 Summe Aufwendungen 6.968.800 600.000 7.568.800 

                              

                              

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben 6.968.800 600.000 7.568.800 

 
 

 
  

  Drucksache 20/10216 
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Veränderungen in Euro 2024 
 von um auf 

Produkterfolgsplan    

Nr. Bezeichnung 
   

7 Summe Erträge                   

14 Summe Aufwendungen 6.949.600 1.200.000 8.149.600 

            
                  

            
                  

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben 6.949.600 1.200.000 8.149.600 

 
Weitere Änderungsbedarfe (Verpflichtungsermächtigungen, Stellen, Kennzahlen etc.) 
 
      
 
Inhaltliche Erläuterung/Begründung des Änderungsantrags 
 
Trotz der finanziellen Aufwüchse der vergangenen Jahre besteht bei den Musikschulen nach wie vor ein Bedarf nach weiterer 
finanzieller  Ausstattung und zusätzlicher Mittel. Um die Musikschulen zu stärken, ist eine Erhöhung der Mittel in jährlichen 
Schritten von 600.000 Euro auf dann 9,2 Mio. Euro im Jahr 2032 beabsichtigt. Für den Doppelhaushalt 2023/24 geht damit 
ein Mehraufwand von 600.000 Euro in 2023 und 1.200.000 Euro in 2024 einher. Die Kommunen werden im angestrebten 
„Pakt für die Musikschulen“ ebenso aufgefordert, ihre Finanzierungsanteile deutlich zu erhöhen. Um die Musikschulen in 
ihrer Arbeit zielgenauer zu unterstützen, wird parallel zu den geplanten Aufwüchsen, eine neue Förderrichtlinie erarbeitet. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Wiesbaden, 11.01.2023 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 
 

  
  

Für die Fraktion 
der SPD 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Günter Rudolph 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 


